
sich Verbrechen gegen den Frieden und die Menschheit 
schuldig gemacht haben, gewinnt unter den gegenwär
tigen Bedingungen auch deshalb besondere Aktualität, 
weil Frieden und Demokratie auch in einigen anderen 
Teilen des Erdballes bedroht werden.
Die Aktionen der imperialistischen Aggressoren, die 
Verbrechen der Militaristen und Rassisten, die Machen
schaften der Reaktionäre rufen den gerechten Zorn und 
Protest der fortschrittlichen Öffentlichkeit aller Länder 
hervor. Der Wille der Völker der Welt, die die Verfol
gung und Bestrafung der Nazi-Verbrecher, die Beendi
gung jeglicher Verbrechen gegen Frieden und Mensch
heit — ganz gleich, wo und von wem sie verübt wer
den — fordern, fand seinen Niederschlag in der Kon
vention über die Nichtanwendbarkeit der Verjährung 
für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschheit, die am 26. November 1968 von der Voll
versammlung der Vereinten Nationen angenommen 
wurde. Diese Konvention bekräftigt die entstandenen 
Prinzipien des Völkerrechts und verpflichtet die Staa
ten, jegliche gesetzgeberische oder andere Maßnahmen 
zu ergreifen, die erforderlich sind, um zu gewährlei
sten, daß die gesetzlich oder auf andere Weise festge
legte Verjährungsfrist nicht auf die Verfolgung und 
Bestrafung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschheit angewandt und daß eine solche Frist 
dort abgeschafft wird, wo sie auf solche Verbrechen 
Anwendung findet.
Ausgehend davon, daß die Konvention dem Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten dient, zur Ge
währleistung des Weltfriedens und der Sicherheit der 
Völker beiträgt und eine ernste Warnung an jene dar
stellt, die die Lehren der Geschichte vergessen, rufen 
wir die Regierungen aller Länder auf, der Konvention 
über die Nichtanwendbarkeit der Verjährung für 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch
heit beizutreten.
Wir, die Teilnehmer dieser Konferenz, verweisen mit 
allem Nachdruck auf die Notwendigkeit der Aktivie
rung des Kampfes gegen die Nazi-Kriegsverbrecher. 
Auf der Konferenz wurden Maßnahmen zur weiteren 
Koordinierung der Bemühungen interessierter Staaten

erörtert, die darauf abzielen, Untersuchungsunterlagen 
aufzufinden und zu sammeln, die noch immer nicht zur 
Verantwortung gezogene Nazi-Verbrecher entlarven.
Wir rufen die Politiker und Vertreter des gesellschaft
lichen Lebens, Historiker, Juristen, Schriftsteller, Jour
nalisten, Künstler und Kulturschaffenden aller Länder 
auf, an der Entlarvung von Versuchen zur Rechtferti
gung der Hitler-Aggression und zur Rehabilitierung der 
Nazi-Kriegsverbrecher mitzuwirken. Wir rufen zur Ver
stärkung des Kampfes gegen die Geschichtsfälscher 
auf, die im Interesse der imperialistischen Reaktion ver
suchen, die Gerechtigkeit der Urteile in Zweifel zu zie
hen, die das Internationale Militärtribunal in Nürnberg 
gegen die nazistischen Hauptkriegsverbrecher und die 
vom Faschismus geschaffenen verbrecherischen Orga
nisationen fällte. Die umfassende Erläuterung des ver
brecherischen Charakters der Hitleraggression und der 
Unumstößlichkeit der Prinzipien der Bestrafung von 
Nazi-Verbrechen muß einen wichtigen Beitrag zum 
Kampf der Völker gegen die Gefahr des Revanchismus 
und Neonazismus in Mitteleuropa darstellen.
Wir sind von der historischen Wichtigkeit der entschlos
senen und konsequenten Erfüllung der völkerrecht
lichen Verpflichtungen hinsichtlich der Verfolgung von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit 
überzeugt, auf daß diese sich nirgendwo und niemals 
wiederholen mögen.
Wir rufen alle Völker auf, den 1. September — den Tag 
des Beginns des zweiten Weltkrieges — zum Internatio
nalen Kampftag gegen den Faschismus zu erklären.
Wir rufen alle Parlamente, Regierungen, die internatio
nale Öffentlichkeit, die demokratischen Kräfte in West
deutschland, alle, denen Frieden, Freiheit und Demo
kratie teuer sind, auf, jegliche individuelle und kol
lektive Anstrengungen in dem edlen Kampf dafür zu 
unternehmen, daß kein einziger Kriegsverbrecher sei
ner gerechten Strafe entgeht.
Das fordert das Andenken von Millionen Opfern des 
Nazismus. Das fordert die friedliche Zukunft aller 
Völker.

Moskau, 25. bis 28. März 1969
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Europas Sicherheit und die Verfolgung der Nazi-Verbrecher
Die europäische Sicherheit gehört zu den großen The
men der Weltpolitik. Deshalb hat auch der Budapester 
Appell der Warschauer Vertragsstaaten das Grundan
liegen der Völker unseres Kontinents — Frieden und 
Sicherheit — mit Nachdruck betont.
Dem Geiste des Budapester Appells zur europäischen 
Sicherheit entsprach die Internationale Konferenz zu 
Fragen der Verfolgung der Nazi-Verbrecher, die vom 
25. bis 28. März d. J. in Moskau stattfand. Auf dieser 
Konferenz stand die Frage der internationalen Sicher
heit im Mittelpunkt der Beratungen. Die Bedeutung 
der Konferenz zeigt sich bereits darin, daß prominente 
Politiker, die Generalstaatsanwälte und Justizminister, 
Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens sämtlicher Warschauer Vertragsstaaten mit her
vorragenden Persönlichkeiten und führenden Vertretern 
der Widerstandsbewegung aus elf nichtsozialistischen 
europäischen Staaten zur Beratung über Maßnahmen 
zusammentrafen, die der strikten Durchsetzung zwin
gender Normen des Völkerrechts im Interesse einer 
stabilen Friedensordnung und der europäischen Sicher
heit dienen sollen. Die sowjetische Regierung hatte die

Bedeutung der Konferenz durch ein Begrüßungsschrei
ben des Ministerpräsidenten der UdSSR, A. Kossygin, 
zum Ausdruck gebracht.
Die Konferenzteilnehmer erinnerten mit Nachdruck 
daran, daß die Völker nicht vergessen haben, daß die 
schwersten internationalen Verbrechen der Mensch
heitsgeschichte vom imperialistischen Deutschland ihren 
Ausgang nahmen. Gemeinsam erhoben sie ihre Stimme 
für die konsequente Entlarvung, Verfolgung und Be
strafung aller nazistischen Kriegsverbrecher und Ver
brecher gegen die Menschlichkeit, damit sich solche 
Verbrechen, die das Resultat der völkerrechtswidrigen 
Expansions- und Aggressionspolitik des deutschen Im
perialismus sind, niemals wiederholen.
Wir Bürger der DDR empfinden es bereits als Selbst
verständlichkeit, was die Delegierten der Moskauer 
Konferenz in ihrem Appell festgestellt haben, daß näm
lich in der DDR Militarismus und Nazismus ausgerot
tet und die Nazi-Kriegsverbrecher gemäß den Prinzi
pien des Internationalen Nürnberger Militärtribunals 
bestraft wurden. Im Gegensatz dazu — so betonten die 
Delegierten übereinstimmend — wurden in WesG
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